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2. Denmark

3A. Erhvervsstyrelsen

3B. Skatteministeriet

4. 2023/0382/DK - T40T - Urban and road transport

5. Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen

6. Die Verordnung betrifft die dänischen Vorschriften über die Zulassung von Fahrzeugen, einschließlich Mitfahrzeugen, in
das dänische Fahrzeugregister.

7.
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8. Die Verordnung regelt, wann und wie Fahrzeuge in Dänemark zugelassen werden. Die Verordnung ist eine
Verwaltungsverordnung, die vom Steuerministerium auf der Grundlage des Gesetzes über die Zulassung von Fahrzeugen
erlassen wird.

Die Änderungen der Verordnung betreffen eine teilweise Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/738 vom 6. April 2022
(Mietfahrzeugrichtlinie), deren Umsetzung als notifiziert werden muss.

Die wesentlichen Änderungen der Verordnung, die der Notifizierung zugrunde liegen, werden in § 16 der Verordnung als
neuer § 16 Absatz 2 aufgenommen.

Weitere Änderungen, die nicht mit der Mietfahrzeugrichtlinie im Zusammenhang stehen und für die Notifizierung nicht
relevant sind, sind § 15, § 38 Absatz 5, § 74 Absatz 6, § 76 Absatz 1, § 91 Absatz 2 Nummer 3 und § 108 Absatz 4.

Die Verordnung wurde bereits gemäß der Informationsverfahrensrichtlinie notifiziert.

9. Die Richtlinie (EU) 2022/738 vom 6. April 2022 (Mietfahrzeugrichtlinie) betrifft die erweiterte Möglichkeit, Fahrzeuge
für die Beförderung von Gütern zu verwenden, die an Beförderer vermietet werden. Diese Fahrzeuge werden als
„Mietfahrzeuge“ bezeichnet.

Gleichzeitig erlaubt die Richtlinie den Mitgliedstaaten jedoch, nach mindestens 30 Tagen aus steuerlichen Gründen die
Zulassung von im Ausland zugelassenen Mietfahrzeugen, die von inländischen Transportunternehmen gemietet werden,
nach ihren nationalen Zulassungsvorschriften vorzuschrieben, wovon das Steuerministerium Gebrauch machen möchte.
Darüber hinaus erlaubt die Richtlinie auch, dass die Verwendung von im Ausland zugelassenen Mietfahrzeugen, die von
inländischen Transportunternehmen gemietet werden, auf Miet- und Lohnfahrten beschränkt werden kann. Auch von
dieser Möglichkeit möchte das Steuerministerium Gebrauch machen.

Heute sind in der Verordnung bereits ähnliche Bestimmungen wie die, die umgesetzt werden sollen, enthalten, aber es
wird für notwendig erachtet, gesonderte Vorschriften für gemietete Fahrzeuge zu haben. Daher möchte das
Steuerministerium diese beiden Beschränkungen nutzen. Diese Teile werden daher in § 16 des Entwurfs aufgenommen.

Die übrigen Änderungen beziehen sich nicht auf die teilweise Umsetzung der Mietfahrzeugrichtlinie und werden daher für
die Zwecke dieser Notifizierung nicht als relevant angesehen.

Der Entwurf der neuen Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen ist beigefügt. Die neue Verordnung ersetzt die
bestehende Verordnung Nr. 2523 vom 15. Dezember 2021.

Die neue Bestimmung des Verordnungsentwurfs in § 16 Absatz 2 gründet auf § 5 des Konsolidierungsgesetzes Nr. 179
vom 22. Februar 2023 über die Zulassung von Fahrzeugen.

Die Verordnung wird auch gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2022/738 vom 6. April 2022 (Richtlinie über
Mietfahrzeuge) notifiziert.

10. Verweise im Grundlagentext: Es sind keine Grundlagentexte verfügbar

11. Nein

12.

13. Nein
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14. Yes

15. No

16.
TBT-Aspekt: No

SPS-Aspekt: No
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